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Publizierende Stelle 
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Bundesrain 20, 3003 Bern

Mutation WIRmachenDRUCK Schweiz AG, 
Neuhausen am Rheinfall

WIRmachenDRUCK Schweiz AG 
(WIRmachenDRUCK Schweiz SA) (WIRmachenDRUCK Schweiz Ltd) 
Rundbuckstrasse 6 
8212 Neuhausen am Rheinfall 

WIRmachenDRUCK Schweiz AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-350.183.358, 
Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005352200). 
Statutenänderung: 17.03.2023. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die 
Bereitstellung von Druckprodukten über Online-Portale und von kundenspezifischen 
Onlinemarketingprodukten und -dienstleistungen, einschliesslich Markenauftritt, 
Werbeartikel, Marketingdienstleistungen und digitalen Lösungen. Die Gesellschaft kann 
Tochtergesellschaft und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen 
Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke zu Betriebszwecken 
(Betriebsstätte-Grundstücke) und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und 
veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen 
Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im 
Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, 
einschliesslich ihren (direkten oder indirekten) Aktionären sowie deren 
Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen 
gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren 
Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Pfandrechten an oder 
fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher, 
ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf 
schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch 
eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der 
Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, 
Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 30 
dieser Statuten vornehmen. 
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